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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Brückenelement einer
verlegbaren Brücke gemäß dem Oberbegriff des Paten-
tanspruchs 1.
[0002] Aus der DE 24 03 495 A1 ist eine Vorrichtung
zur Verankerung der Rampenenden von Brücken, ins-
besondere, von Panzerschnellbrücken, auf einem Ufer
oder dergleichen bekannt, die aus einer mit Erhöhungen
versehenen Platte besteht.
[0003] Verlegbare Brücken werden sowohl im zivilen
als auch im militärischen Bereich eingesetzt und dienen
in der Regel als behelfsmäßige oder temporäre Brücken
zum Überqueren von Flüssen, Gräben oder ähnlich ge-
stalteten Geländeoberflächen. Üblicherweise bestehen
solche verlegbaren Brücken aus mehreren Brückenele-
menten, die dann am Verlegeort, an dem die verlegbare
Brücke zum Einsatz kommen soll, entsprechend zuein-
ander angeordnet und gegebenenfalls miteinander ver-
bunden werden.
[0004] Beim Einsatz verlegbarer Brücken können mit-
unter Brückenverlegefahrzeuge zum Einsatz kommen,
die einerseits zum Transport der verlegbaren Brücken,
insbesondere der Brückenelemente und gegebenenfalls
zudem auch zum Verlegen der verlegbaren Brücke die-
nen. Bei gattungsgemäßen Brückenelementen verleg-
barer Brücken ist vorgesehen, dass diese nach dem je-
weiligen Einsatz zurückgebaut und abtransportiert wer-
den können. Auch dazu können die oben bereits genann-
ten, an sich bekannten Brückenverlegefahrzeuge zum
Einsatz kommen. Aber auch andere Einrichtungen kön-
nen selbstverständlich zum Verlegen und zum Zurück-
bauen der Brückenelemente verlegbarer Brücken zum
Einsatz kommen.
[0005] Bei den bekannten verlegbaren Brücken und
deren Brückenelementen hat sich der Kontakt zwischen
dem Brückenelement und dem Verlegeuntergrund, auf
dem die Brückenelemente aufliegen, als mangelhaft und
damit nachteilig erwiesen. Denn insbesondere, wenn
schwere Fahrzeuge, wie beispielsweise Panzerfahrzeu-
ge oder schwere Lastkraftwagen, im verlegten Zustand
der Brückenelemente auf diese auffahren oder abfahren,
kommt es zu starken Erschütterungen und Schwingun-
gen, die dazu führen können, dass sich die verlegte Brü-
cke und damit auch die Brückenelemente gegenüber
dem Verlegeuntergrund bewegen bzw. ihre Position ver-
ändern. Dies kann beim mehrfachen oder andauernden
Befahren einer verlegten Brücke mit entsprechend
schweren Fahrzeugen im schlimmsten Fall dazu führen,
dass eines der Brückenelemente den Halt auf dem Ver-
legeuntergrund Stück für Stück oder schlagartig verliert
und die verlegbare Brücke einstürzt oder zumindest un-
befahrbar wird.
[0006] Zur Lösung derartiger Probleme sind im Stand
der Technik bereits Abspannseile und Erdnägel bekannt,
die zur Verbesserung des Bodenkontakts zwischen dem
Brückenelement der verlegbaren Brücke und dem Ver-
legeuntergrund dienen sollen. Derartige Vorrichtungen

haben jedoch den Nachteil, dass sie nicht automatisch
oder automatisiert ausgebracht und zurückgebaut wer-
den können. Gerade im militärischen Bereich ist es je-
doch besonders wünschenswert, wenn das Verlegen ei-
ner verlegbaren Brücke sowie der Rückbau automatisch,
insbesondere aus einem geschützten und/oder gepan-
zerten Brückenverlegefahrzeug heraus erfolgen kann.
Denn dadurch wird die Gefahr für Personen im Rahmen
des Verlegens und Zurückbauens der verlegbaren Brü-
cke minimiert.
[0007] Darüber hinaus ist die Verwendung von Erdnä-
geln und Abspannseilen auch deshalb nachteilig, da die-
se erst nach der erfolgten Verlegung der Brücke zum
Einsatz kommen können. Es kann jedoch abgesehen
von der oben dargestellten Problematik im Rahmen des
Befahrens der bereits verlegten verlegbaren Brücke
auch bereits beim Verlegen der verlegbaren Brücke
selbst zu Problemen des Bodenkontakts kommen. Denn
das Ende eines Brückenelements, das auch zum Auf-
oder Abfahren verwendet wird, wird im Rahmen des Ver-
legevorgangs einer verlegbaren Brücke zuerst auf dem
Verlegeuntergrund aufgesetzt oder abgelegt, so dass in
diesem Moment auf diesen Abschnitt des Brückenele-
ments, insbesondere auf die Kontaktfläche zwischen
Brückenelement und Verlegeuntergrund, eine besonde-
re Reibwirkung stattfindet. Je nach Beschaffenheit des
Verlegeuntergrunds, beispielsweise im Fall eines vereis-
ten Verlegeuntergrunds, kann diese Reibwirkung jedoch
so gering sein, dass kein ausreichender Bodenkontakt
zwischen dem Brückenelement und dem Verlegeunter-
grund zustande kommt und damit die Brücke nicht er-
folgreich verlegt werden kann.
[0008] Ausgehend von diesen Nachteilen liegt die Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung darin, ein Brückenele-
ment der eingangs genannten Art anzugeben, das eine
automatisierte und sichere Verlegung sowie einen siche-
ren Betrieb einer verlegbaren Brücke ermöglicht.
[0009] Gelöst wird diese Aufgabe mit einem Brücken-
element, das die im Patentanspruch 1 definierten Merk-
male aufweist.
[0010] Erfindungsgemäß weist der Kontaktvermitt-
lungsbereich des zumindest einen Bodenkontaktele-
ments eine zumindest abschnittsweise profilierte Ober-
fläche und/oder eine Oberflächenstruktur mit optimierter
Haftwirkung auf.
[0011] Der Kontaktvermittlungsbereich des Boden-
kontaktelements dient zur Optimierung des Kontakts zwi-
schen dem Bodenkontaktelement und dem Verlegeun-
tergrund und damit zumindest indirekt zur Optimierung
des Kontakts zwischen dem Brückenelement und dem
Verlegeuntergrund. Erfindungsgemäß weist der Kon-
taktvermittlungsbereich eine profilierte Oberfläche auf.
Das jeweilige Profil kann dabei in besonders vorteilhafter
Art und Weise an den jeweiligen Verlegeuntergrund an-
gepasst werden. Hierdurch kann ein sicherer Betrieb ei-
ner verlegbaren Brücke mit dem erfindungsgemäßen
Brückenelement ermöglicht werden.
[0012] Erfindungsgemäß weist der Kontaktvermitt-
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lungsbereich alternativ oder zusätzlich eine Oberflä-
chenstruktur mit optimierter Haftwirkung auf. Auch hier-
durch kann der Kontakt zwischen dem Brückenelement
und dem Verlegeuntergrund verbessert werden, so dass
ein sicherer Betrieb einer verlegbaren Brücke mit dem
erfindungsgemäßen Brückenelement ermöglicht wird.
[0013] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann vorgesehen sein, dass das Brückenelement meh-
rere Bodenkontaktelemente aufweist, die wechselbar an
der Aufnahme des Brückenelements angeordnet werden
können.
[0014] Die mehreren unterschiedlichen Bodenkontak-
telemente beziehen sich dabei auf Bodenkontaktele-
mente unterschiedlicher Art. Denn es kann bereits vor-
gesehen sein, dass jedes Bodenkontaktelement mehre-
re Aufnahmen zur auswechselbaren Anordnung mehre-
rer Bodenkontaktelemente umfasst. Bei einer Kombina-
tion aus einem Brückenelement einer verlegbaren Brü-
cke und mehreren unterschiedlichen Bodenkontaktele-
menten, insbesondere mehreren unterschiedlichen Sät-
zen von Bodenkontaktelementen, kann aufgrund der
Aufnahme des Brückenelements und entsprechend
komplementär ausgestalteten Merkmalen eines jeden
Bodenkontaktelements eine flexible Auswechslung oder
ein flexibler Austausch von Bodenkontaktelementen vor-
genommen werden.
[0015] Beispielsweise kann ein Brückenelement einer
verlegbaren Brücke mit einem ersten Satz Bodenkontak-
telementen für festen, insbesondere asphaltierten Unter-
grund, einem weiteren Satz von Bodenkontaktelementen
für Weichen, insbesondere für unbefestigten und/oder
unverdichteten Verlegeuntergrund, einem weiteren Satz
Bodenkontaktelemente für einen gefrorenen Verlegeun-
tergrund und weiteren Sätzen von Bodenkontaktelemen-
ten ausgestattet sein. Dadurch wird es ermöglicht, dass
jeweils das optimale oder ein bevorzugtes Bodenkontak-
telement respektive ein optimaler oder bevorzugter Satz
von Bodenkontaktelementen an dem Brückenelement
angeordnet und die verbleibenden Bodenkontaktele-
mente oder Sätze von Bodenkontaktelementen entspre-
chend bevorratet werden.
[0016] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann vorgesehen sein, dass das Brückenelement einen
Auf- und/oder Abfahrabschnitt aufweist, der auf einer
dem Verlegeuntergrund zugewandten Unterseite die zu-
mindest eine Aufnahme aufweist, wobei die zumindest
eine Aufnahme zur lösbaren Anordnung unterschiedli-
cher Bodenkontaktelemente ausgebildet ist. Hierdurch
wird erreicht, dass einerseits die Brückenelemente be-
reits im Vorfeld des Verlegevorgangs mit einem entspre-
chenden Bodenkontaktelement versehen werden kön-
nen, so dass die Verlegung der Brücke am Verlegeort
weitestgehend automatisch oder automatisiert vonstat-
tengehen kann. Gleichzeitig ermöglichen die erfindungs-
gemäßen Brückenelemente, dass unterschiedliche Bo-
denkontaktelemente jeweils lösbar an dem Brückenele-
ment angeordnet werden können. Dies bedeutet auch,
dass jeweils auf die Beschaffenheit des vorliegenden

oder zu erwartenden Verlegeuntergrunds zugeschnitte-
ne oder angepasste Bodenkontaktelemente an dem Brü-
ckenelement angeordnet werden können.
[0017] Bei einer verlegbaren Brücke ist es vorteilhaft,
wenn der Auf- und/oder Abfahrabschnitt auf einer einem
Verlegeuntergrund zugewandten Unterseite zumindest
eine Aufnahme zur lösbaren Anordnung unterschiedli-
cher Bodenkontaktelemente aufweist.
[0018] Die Grundidee gemäß diesem weiteren Aspekt
besteht also darin, dass einerseits die Brückenelemente
bereits im Vorfeld des Verlegevorgangs mit einem ent-
sprechenden Bodenkontaktelement versehen werden
können, so dass die Verlegung der Brücke am Verlegeort
weitestgehend automatisch oder automatisiert vonstat-
tengehen kann. Gleichzeitig ermöglichen die erfindungs-
gemäßen Brückenelemente, dass unterschiedliche Bo-
denkontaktelemente jeweils lösbar an dem Brückenele-
ment angeordnet werden können. Dies bedeutet auch,
dass jeweils auf die Beschaffenheit des vorliegenden
oder zu erwartenden Verlegeuntergrunds zugeschnitte-
ne oder angepasste Bodenkontaktelemente an dem Brü-
ckenelement angeordnet werden können.
[0019] Es kann vorgesehen sein, dass ein Brückene-
lement eine Mehrzahl von Aufnahmen für eine gleichzei-
tige Anordnung einer entsprechenden Mehrzahl von Bo-
denkontaktelementen aufweist. Dabei kann vorgesehen
sein, dass die Aufnahmen jeweils identisch ausgebildet
sind.
[0020] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Auf-
nahme des Brückenelements zumindest eine Ausneh-
mung zur zumindest teilweisen Aufnahme des Boden-
kontaktelements aufweist, wobei die Ausnehmung einen
Boden aufweist, der gegenüber der Unterseite des Brü-
ckenelements zurückversetzt ist. Durch das Vorsehen
einer Ausnehmung als Teil der Aufnahme des Boden-
kontaktelements, insbesondere wenn die Ausnehmung
einen Boden aufweist, der gegenüber der Unterseite des
Brückenelements zurückversetzt ist, wird in besonders
vorteilhafter Weise gewährleistet, dass die Brückenele-
mente selbst mit einem daran angeordneten Bodenkon-
taktelement eine kompakte Struktur oder kompakte Au-
ßenmaße aufweisen, so dass insbesondere auch beim
Transport der Brückenelemente vor und/oder nach dem
Verlegen der verlegbaren Brücke die Bodenkontaktele-
mente keine nachteilige oder störende Vergrößerung der
Brückenelemente verursachen. Dies bedeutet auch,
dass die Bodenkontaktelemente bei einer Anordnung am
Brückenelement nicht oder nur geringfügig über die Un-
terseite der Brückenelemente hervorstehen.
[0021] Weiterhin kann gemäß allen Aspekten der Er-
findung besonders vorteilhaft vorgesehen sein, dass die
Aufnahme zumindest ein Innen- oder Außengewinde
aufweist, welches zur lösbaren Anordnung, insbesonde-
re zur lösbaren Befestigung der Bodenkontaktelemente
dient. Durch entsprechend komplementär ausgestaltete
Vorrichtungsmerkmale der Bodenkontaktelemente kann
dadurch eine besonders einfache und effektive lösbare
Anordnung, insbesondere lösbare Befestigung der Bo-
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denkontaktelemente, an oder mit der Aufnahme der Brü-
ckenelemente bewerkstelligt werden. Alternativ zu ei-
nem Innen- oder Außengewinde können jedoch auch al-
ternative Ausgestaltungen vorgesehen sein. Beispiels-
weise kann die Aufnahme entsprechende Rastelemente
oder Schnellverschlusselemente vorsehen, mittels derer
die Bodenkontaktelemente an dem Brückenelemente
angeordnet, insbesondere befestigt werden können.
[0022] Gemäß einer ebenfalls besonders bevorzugten
Ausgestaltung der Brückenelemente gemäß allen As-
pekten der Erfindung kann weiter vorgesehen sein, dass
das Innen- oder Außengewinde im Bereich der Ausneh-
mung der Aufnahme angeordnet ist. Gleiches gilt natür-
lich auch für die oben bereits beschriebenen alternativen
Vorrichtungsmerkmale zur Anordnung, insbesondere
zur Befestigung der Bodenkontaktelemente. Die Anord-
nung im Bereich der Ausnehmung der Aufnahme hat,
insbesondere, keinesfalls jedoch ausschließlich, bei ei-
ner Ausgestaltung als Außengewinde oder einem ver-
gleichbaren Element, den Vorteil, dass eine insgesamt
noch sehr kompakte Bauweise der Brückenelemente er-
möglicht wird, da dann das Außengewinde immer noch
auf gleicher Höhe der Unterseite des Brückenelements
oder sogar zurückversetzt gegenüber der Unterseite des
Brückenelements ausgeführt sein kann.
[0023] Weiter kann gemäß allen Aspekten der Erfin-
dung besonders vorteilhaft vorgesehen sein, dass die
Aufnahme einen Vorsprung aufweist, der zum Eingriff in
ein entsprechend komplementäres Gegenstück in dem
Bodenkontaktelement eingerichtet ist. Der Vorsprung
der Aufnahme kann dabei insbesondere in Kombination
mit dem komplementären Gegenstück des Bodenkon-
taktelements zur einfachen und intuitiven Anordnung der
Bodenkontaktelemente am Brückenelement in einer vor-
gesehenen Ausrichtung dienen. Beispielsweise kann
vorgesehen sein, dass der Vorsprung der Aufnahme des
Brückenelements nur in einer bestimmten und gewollten
Position des Bodenkontaktelements bezüglich des Brü-
ckenelements mit dem entsprechend komplementären
Gegenstück des Bodenkontaktelements in Eingriff ge-
bracht werden kann. In diesem Fall dient der Vorsprung
zur Justierung des Bodenkontaktelements.
[0024] Es kann gemäß allen Aspekten der Erfindung
auch vorgesehen sein, dass die Justierung des Boden-
kontaktelements anhand des Vorsprungs der Aufnahme
nur einer oder zwei Raumrichtungen erfolgt und dement-
sprechend ein oder zwei Freiheitsgrade hinsichtlich der
Relativanordnung zwischen Bodenkontaktelement und
Brückenelement erhalten bleiben. Dann kann eine ein-
stellbare Anordnung des Bodenkontaktelements an der
Aufnahme des Brückenelements über den Vorsprung er-
folgen.
[0025] Des Weiteren kann gemäß allen Aspekten der
Erfindung der Vorsprung der Aufnahme auch die Stabi-
lität der Anordnung des Bodenkontaktelements am Brü-
ckenelement weiter verbessern.
[0026] In einer besonders vorteilhaften Weiterbildung
gemäß allen Aspekten der Erfindung kann dabei vorge-

sehen sein, dass der Vorsprung im Wesentlichen bündig
mit der Unterseite des Brückenelements verläuft. Auch
dadurch wird eine besonders kompakte und platzspa-
rende Ausgestaltung der Brückenelemente, selbst bei
daran befestigten Bodenkontaktelementen erreicht.
[0027] Eine weitere besonders bevorzugte Ausgestal-
tung gemäß allen Aspekten der Erfindung sieht vor, dass
der Vorsprung in Auf- und Abfahrrichtung zwischen zwei
Ausnehmungen der Aufnahme angeordnet ist.
[0028] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform des
Brückenelements gemäß allen Aspekten der Erfindung
sieht zudem vor, dass eine dem Verlegeuntergrund ab-
gewandte Seite des Auf- und/oder Abfahrabschnitts eine
zweite Aufnahme zur Anordnung eines winkelförmigen
Bodenkontaktelements aufweist. Das Vorsehen einer
zweiten Aufnahme erlaubt einerseits die Verwendung
von winkelförmigen Bodenkontaktelementen, deren vor-
teilhafte Wirkungen in der folgenden Offenbarung der Er-
findung noch eingehend gewürdigt werden. Außerdem
wird mit einer zweiten Aufnahme eine besonders sichere
und einfache Anordnung der Bodenkontaktelemente an
dem Brückenelement erreicht.
[0029] Eine ebenfalls besonders vorteilhafte Ausge-
staltung des Brückenelements gemäß allen Aspekten
der Erfindung sieht vor, dass die zweite Aufnahme eine
Ausnehmung zur zumindest teilweisen Aufnahme des
winkelförmigen Bodenkontaktelements aufweist, wobei
die zweite Ausnehmung insbesondere einen Boden auf-
weist, der gegenüber einer Oberfläche des Auf-und/oder
Abfahrabschnitts des Brückenelements zurückversetzt
ist. Damit kann einerseits eine platzsparende und kom-
pakte Anordnung der Bodenkontaktelemente an dem
Brückenelement erreicht werden. Außerdem erlaubt die
Ausnehmung gegenüber der Oberfläche des Auf-
und/oder Abfahrabschnitts, dass bei einem an dem Brü-
ckenelement angeordneten winkelförmigen Bodenkon-
taktelement noch eine weitgehend ebene Oberfläche ge-
bildet wird, so dass ein einfaches und sicheres Befahren
der Oberfläche des Auf- und/oder Abfahrabschnitts er-
reicht wird.
[0030] Ebenfalls kann gemäß einer weiteren bevor-
zugten Ausführungsform des Brückenelements gemäß
allen Aspekten der Erfindung vorgesehen sein, dass die
zweite Aufnahme zumindest eine Vertiefung aufweist,
welche zur lösbaren Anordnung, insbesondere zur Si-
cherung und/oder Befestigung des Bodenkontaktele-
ments dient. Damit kann eine Sicherung und/oder Be-
festigung der Bodenkontaktelemente auch von der Ober-
fläche des Auf-und/oder Abfahrabschnitts des Brücken-
elements her bewerkstelligt werden. Dadurch wird eine
besonders einfache und effektive Sicherung und/oder
Befestigung erreicht.
[0031] Es ist vorteilhaft, wenn die Bodenkontaktele-
mente wechselbar an einer Aufnahme des Brückenele-
ments angeordnet werden können.
[0032] Die mehreren unterschiedlichen Bodenkontak-
telemente beziehen sich dabei auf Bodenkontaktele-
mente unterschiedlicher Art. Denn es kann bereits vor-
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gesehen sein, dass jedes Bodenkontaktelement mehre-
re Aufnahmen zur auswechselbaren Anordnung mehre-
rer Bodenkontaktelemente umfasst. Bei der vorliegend
beschriebenen Kombination aus einem Brückenelement
einer verlegbaren Brücke und mehreren unterschiedli-
chen Bodenkontaktelementen, insbesondere mehreren
unterschiedlichen Sätzen von Bodenkontaktelementen,
besteht der erfindungsgemäße Grundgedanke darin,
dass aufgrund der Aufnahme des Brückenelements und
entsprechend komplementär ausgestalteten Merkmalen
eines jeden Bodenkontaktelements eine flexible Aus-
wechslung oder ein flexibler Austausch von Bodenkon-
taktelementen vorgenommen werden kann.
[0033] Beispielsweise kann ein Brückenelement einer
verlegbaren Brücke mit einem ersten Satz Bodenkontak-
telementen für festen, insbesondere asphaltierten Unter-
grund, einem weiteren Satz von Bodenkontaktelementen
für Weichen, insbesondere für unbefestigten und/oder
unverdichteten Verlegeuntergrund, einem weiteren Satz
Bodenkontaktelemente für einen gefrorenen Verlegeun-
tergrund und weiteren Sätzen von Bodenkontaktelemen-
ten ausgestattet sein. Dadurch wird ermöglicht, dass je-
weils das optimale oder ein bevorzugtes Bodenkontakt-
element respektive ein optimaler oder bevorzugter Satz
von Bodenkontaktelementen an dem Brückenelement
angeordnet und die verbleibenden Bodenkontaktele-
mente oder Sätze von Bodenkontaktelementen entspre-
chend bevorratet werden.
[0034] Bei einem Bodenkontaktelement für ein Brü-
ckenelement einer verlegbaren Brücke ist es vorteilhaft,
wenn ein Grundkörper mit einer Verbindungsfläche zur
Anordnung des Bodenkontaktelements an einer Aufnah-
me eines Brückenelements und einen zu einem Verle-
geuntergrund gerichteten Kontaktvermittlungsbereich
vorgesehen ist. Es ist vorteilhaft, wenn der Kontaktver-
mittlungsbereich eine zumindest abschnittsweise profi-
lierte Oberfläche und/oder eine Oberflächenstruktur mit
optimierter Haftwirkung aufweist.
[0035] Dieses Bodenkontaktelement kann insbeson-
dere in Verbindung mit dem vorstehend beschriebenen
Brückenelement einer verlegbaren Brücke eingesetzt
werden. Durch die zumindest abschnittsweise profilierte
Oberfläche und/oder die Oberflächenstruktur mit opti-
mierter Haftwirkung des Kontaktvermittlungsbereichs er-
geben sich somit die vorstehend beschriebenen Vorteile.
[0036] Eine weitere Ausgestaltung der Bodenkontakt-
elemente sieht vor, dass der Grundkörper winkelförmig
mit einer winkelförmigen Verbindungsfläche zur Anord-
nung des Bodenkontaktelements an einer Aufnahme und
einer zweiten Aufnahme eines Brückenelements ausge-
bildet ist.
[0037] Eine weitere Ausgestaltung der Bodenkontakt-
elemente sieht vor, dass die Verbindungsfläche des
Grundkörpers zur lösbaren Anordnung des Bodenkon-
taktelements an zumindest der Aufnahme eines Brü-
ckenelements ausgebildet ist.
[0038] Bei einem Bodenkontaktelement für ein Brü-
ckenelement einer verlegbaren Brücke ist es vorteilhaft,

wenn das Bodenkontaktelement einen plattenartigen
Grundkörper mit einer Verbindungsfläche zur lösbaren
Anordnung des Bodenkontaktelements an einer Aufnah-
me eines Brückenelements aufweist.
[0039] Bei einem Bodenkontaktelement für ein Brü-
ckenelement einer verlegbaren Brücke ist es vorteilhaft,
wenn das Bodenkontaktelement einen winkelförmigen
Grundkörper mit einer Verbindungsfläche zur lösbaren
Anordnung des Bodenkontaktelements an einer Aufnah-
me und einer zweiten Aufnahme eines Brückenelements
aufweist. Ein Bodenkontaktelement mit einem winkelför-
migen Grundkörper und einer entsprechend geformten
Verbindungsfläche bildet insgesamt ein winkelförmiges
Bodenkontaktelement.
[0040] Ein solches Bodenkontaktelement gemäß allen
Aspekten der Erfindung hat neben der erfinderischen Er-
höhung des Bodenkontakts anhand der jeweiligen Wahl
eines oder mehrerer Bodenkontaktelemente in Abhän-
gigkeit vom Verlegeuntergrund unterschiedliche Vortei-
le. Einerseits kann eine besonders gute Sicherung oder
Befestigung am Brückenelement erreicht werden.
[0041] Zudem kann eine Abschlusskante des Auf-
und/oder Abfahrabschnitts effektiv vor Beschädigungen
geschützt werden.
[0042] Dabei ist für jede Form der Bodenkontaktele-
mente in besonders vorteilhafter Weise vorgesehen,
dass die Verbindungsfläche des Bodenkontaktelements
komplementär zur Oberfläche der Aufnahme und gege-
benenfalls zweiten Aufnahme des Brückenelements
ausgestaltet ist. Dadurch wird erreicht, dass unterschied-
liche Bodenkontaktelemente mit einem Grundkörper mit
entsprechender Verbindungsfläche lösbar an einem Brü-
ckenelement angeordnet, insbesondere befestigt wer-
den können.
[0043] Außerdem wird durch die Ausgestaltung des
Bodenkontaktelements mit einem plattenartigen Grund-
körper erreicht, dass sowohl die Bodenkontaktelemente
selbst als auch die Brückenelemente mit daran angeord-
neten Bodenkontaktelementen eine sehr kompakte Bau-
form aufweisen.
[0044] Bei der Ausgestaltung eines Bodenkontaktele-
ments als winkelförmiges Bodenkontaktelement mit ei-
ner entsprechend winkelförmigen Grundplatte wird durch
die größere Verbindungsfläche eine verbesserte Kraftü-
bertragung erreicht.
[0045] In einer ersten besonders bevorzugten Ausge-
staltung der Bodenkontaktelemente ist zudem vorgese-
hen, dass das Material und/oder die Oberfläche des Kon-
taktvermittlungsbereichs zur Kontaktoptimierung mit ei-
nem Verlegeuntergrund angepasst ist. Dabei grenzt der
Kontaktvermittlungsbereich insbesondere an einen
Grundkörper an, der von der Verbindungsfläche abge-
wandt ist.
[0046] Beispielsweise kann vorgesehen ein, dass der
an den Grundkörper angrenzende Kontaktvermittlungs-
bereich aus Hartgummi oder einem anderen zumindest
teilweise elastischen Material gebildet wird und die vom
Grundkörper abgewandte Oberfläche eine Strukturie-
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rung aufweist, die für sich und/oder in Zusammenspiel
mit dem gewählten Material eine besonders sichere und
gute Kontaktierung mit einem verdichteten, beispielswei-
se asphaltierten Verlegeuntergrund ermöglicht. Anderer-
seits kann beispielsweise für einen nachgiebigen Verle-
geuntergrund vorgesehen sein, den Kontaktvermitt-
lungsbereich aus einem Metall, beispielsweise aus Edel-
stahl zu fertigen und an der vom Grundkörper abgewand-
ten Oberfläche ebenfalls eine Oberflächenstruktur vor-
zusehen, die einen optimierten Kontakt mit einem wei-
chen oder nachgiebigen Untergrund, insbesondere eine
optimierte Haftwirkung, an oder mit einem solchen Ver-
legeuntergrund ermöglicht.
[0047] Der Kontaktvermittlungsbereich kann dabei so
ausgestaltet sein, dass er sich bei einem am Brückene-
lement angeordneten Bodenkontaktelement in Auf-
und/oder Abfahrrichtung über den Auf- und/oder Abfahr-
abschnitts hinweg erstreckt. Dadurch kann der Kontakt-
vermittlungsberiech vergrößert und damit die jeweils
durch die Materiawahl und Oberflächenausgestaltung
erzielte kontaktvermittelnde Wirkung vergrößert werden.
[0048] Außerdem kann bei winkelförmig ausgeführten
Bodenkontaktelementen vorgesehen sein, dass sich der
Kontaktvermittlungsbereich von einem unteren Schen-
kel des Bodenkontaktelements bis zu einem Übergangs-
abschnitt zwischen dem unteren Schenkel und einem
oberen Schenkel erstreckt. Bei Bodenkontaktelementen
mit einem plattenförmigen Grundkörper kann vorgese-
hen sein, dass sich der Kontaktvermittlungsbereich über
die gesamte Fläche des Grundkörpers erstreckt.
[0049] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Bodenkontaktelemente kann vorgesehen sein,
dass der Grundkörper und der Kontaktvermittlungsbe-
reich einteilig ausgebildet sind. In diesem Fall können
der Grundkörper und der Kontaktvermittlungsbereich
das gleiche Material aufweisen. Beispielsweise kann vor-
gesehen sein, dass sowohl der Grundkörper als auch
der Kontaktvermittlungsbereich aus Metall, beispielswei-
se einem Leichtmetall oder einem Edelstahl gebildet
sind. Dadurch werden eine einfache und kostengünstige
Herstellung der Bodenkontaktelemente und eine erhöhte
Stabilität der Bodenkontaktelemente erreicht.
[0050] Wie oben bereits erwähnt, dient die von der Ver-
bindungsfläche abgewandte Oberfläche des Kontaktver-
mittlungsbereiches des Bodenkontaktelements zur Op-
timierung des Kontakts zwischen dem Bodenkontakte-
lement und dem Verlegeuntergrund und damit zumindest
indirekt zur Optimierung des Kontakts zwischen dem
Brückenelement und dem Verlegeuntergrund. Dement-
sprechend sieht eine weitere besonders bevorzugte Aus-
gestaltung der Bodenkontaktelemente vor, dass die von
der Verbindungsfläche abgewandte Oberfläche bzw. der
Kontaktvermittlungsbereich zumindest abschnittsweise
profiliert ist. Das jeweilige Profil kann dabei in besonders
vorteilhafter Art und Weise an den jeweiligen Verlegeun-
tergrund angepasst werden.
[0051] In einer weiteren besonders bevorzugten Aus-
gestaltung ist vorgesehen, dass die von der Kontaktflä-

che bzw. Verbindungsfläche abgewandte Oberfläche
des Kontaktvermittlungsbereiches bzw. die profilierte
Oberfläche des Kontaktvermittlungsbereichs Haftkrallen
aufweist. Derartige Haftkrallen können sich zumindest
teilweise in den Verlegeuntergrund eingraben und somit
die Haftkräfte des Brückenelements auf dem Verlegeun-
tergrund deutlich erhöhen. Dementsprechend sind Haft-
krallen auf der von der Kontaktfläche bzw. Verbindungs-
fläche abgewandten Oberfläche des Kontaktvermitt-
lungsbereiches besonders vorteilhaft, wenn das entspre-
chende Bodenkontaktelement in weichem oder nachgie-
bigem Verlegeuntergrund eingesetzt werden soll.
[0052] Dabei ist zur Erzielung der vorteilhaften Wir-
kung der Bereich in dem die Haftkrallen angeordnet wer-
den können nicht auf einen dem Verlegeuntergrund zu-
gewandten Bereich des Kontaktvermittlungsbereichs
beschränkt. Vielmehr können die Haftkrallen auch in ei-
nem Bereich des Kontaktvermittlungsbereiches ange-
ordnet sein, der einen Winkel von bis zu 90° mit dem
Verlegeuntergrund einschließt.
[0053] Wie eingangs bereits beschrieben, führt das
Auf- und Abfahren von schweren Fahrzeugen auf die
Brückenelemente einer verlegbaren Brücke zu hohen
Belastungen der verlegbaren Brücke und deren Brü-
ckenelementen, die in nachteiliger Weise auch zu einem
Verschieben oder sonstigen Umpositionieren der Brü-
ckenelemente gegenüber dem Verlegeuntergrund füh-
ren können. Ein Teil dieser Belastungen rührt von Kräften
her, die durch das Auf- oder Abfahren auf ein Brücken-
element in Auffahrrichtung oder in Abfahrrichtung ent-
stehen. Dementsprechend ist es besonders wünschens-
wert, dass die vorgeschlagenen Bodenkontaktelemente
eine ausreichende Verbesserung des Kontakts zwischen
dem Brückenelement und dem Verlegeuntergrund auch
in Richtung der Auffahrrichtung und der Abfahrrichtung
der Brückenelemente ermöglichen.
[0054] Dementsprechend sieht eine weitere beson-
ders vorteilhafte Ausgestaltung der Bodenkontaktele-
mente vor, dass die Haftkrallen rippenförmig ausgebildet
sind und sich insbesondere über die gesamte Breite des
Kontaktvermittlungsbereiches erstrecken. Dies bedeutet
auch, dass die Haftkrallen bei einer Anordnung des Bo-
denkontaktelements an dem Brückenelement bevorzugt
senkrecht zur Auffahrrichtung oder Abfahrrichtung ver-
laufen, so dass die Haftkrallen insbesondere auch eine
Krafteinwirkung in Auffahrrichtung und Abfahrrichtung
der Brückenelemente besonders gut aufnehmen und in
den Verlegeuntergrund ableiten kann.
[0055] Eine weitere Ausgestaltung der Bodenkontakt-
elemente sieht vor, dass die von der Verbindungsfläche
abgewandte Oberfläche des Kontaktvermittlungsbe-
reichs eben ausgeführt ist. Damit eignet sich das Boden-
kontaktelement insbesondere für die Kontaktoptimie-
rung zwischen einem Verlegeuntergrund und einem Brü-
ckenelement bei einem verdichteten, insbesondere as-
phaltierten Verlegeuntergrund.
[0056] Eine weitere besonders bevorzugte Ausgestal-
tung der Bodenkontaktelemente sieht vor, dass der
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Grundkörper und/oder der Kontaktvermittlungsbereich
zumindest eine Befestigungsausnehmung aufweist, die
zur zumindest teilweisen Aufnahme entsprechender Be-
festigungsmittel eingerichtet ist. Die Befestigungsaus-
nehmung oder die Befestigungsausnehmungen können
beispielsweise als Lochbohrungen ausgeführt sein und
zur Aufnahme von Befestigungsbolzen oder vergleich-
baren Befestigungsmitteln eingerichtet sein. Dabei kann
vorgesehen sein, dass die Befestigungsausnehmung
sich sowohl durch den Grundkörper als auch durch den
Kontaktvermittlungsbereich erstreckt. In diesem Fall
kann erreicht werden, dass die Befestigungsmittel, bei-
spielsweise in der Form von Schraubbolzen, nach der
Anordnung des Bodenkontaktelements an dem Brücken-
element von dem Bodenkontaktelement aufgenommen
werden, durch das Bodenkontaktelement verlaufen und
auf der Seite des Brückenelements in ein entsprechen-
des Befestigungselement, wie beispielsweise ein Innen-
gewinde der Aufnahme und/oder der zweiten Aufnahme
des Brückenelements eingreifen. Alternativ kann es je-
doch auch besonders vorteilhaft sein, wenn die Befesti-
gungsausnehmung beispielsweise nur im Bereich des
Grundkörpers ausgebildet ist.
[0057] Gemäß einer besonders vorteilhaften Weiter-
bildung kann dabei vorgesehen sein, dass die Befesti-
gungsausnehmung im Bereich der Haftkrallen angeord-
net ist. Dadurch wird in besonders vorteilhafter Weise
erreicht, dass insbesondere die dem Verlegeuntergrund
zugewandten Enden der Befestigungselemente, wie bei-
spielsweise Schraubenköpfe, besser in dem Bodenkon-
taktelement versenkt und dadurch besser vor Umwelt-
einflüssen geschützt werden können.
[0058] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der
Bodenkontaktelemente sieht vor, dass der Grundkörper
und/oder der Kontaktvermittlungsbereich eine Ein-
greifausnehmung aufweist/aufweisen, die zum zumin-
dest teilweisen Eingriff in einen Vorsprung einer Aufnah-
me und/oder zweiten Aufnahme eines Brückenelements
eingerichtet ist. Dadurch kann in besonders einfacher
und intuitiver Art eine korrekte Anordnung sowie eine kor-
rekte Ausrichtung des Brückenelements gegenüber des
Bodenkontaktelements erreicht werden, indem die in
Eingriff zu bringenden Vorsprünge der Aufnahme des
Brückenelements und die entsprechenden Eingreifaus-
nehmungen der Bodenkontaktelemente so ausgeführt
werden, dass der gegenseitige Eingriff nur in einer be-
stimmten Ausrichtung zueinander ermöglicht wird, die
zudem die gewünschte oder die vorgesehene Ausrich-
tung des Bodenkontaktelements gegenüber dem Brü-
ckenelement darstellt. Auf die obigen Ausführungen zu
alternativen Ausgestaltungen der Vorsprünge wird hier-
mit verwiesen. Die Eingreifausnehmungen der Boden-
kontaktelemente sind entsprechend an die Aufnahmen
und deren Vorsprünge anzupassen.
[0059] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Bo-
denkontaktelemente sieht vor, dass an dem Bodenkon-
taktelement eine Auffahrlippe angeordnet ist. Die Auf-
fahrlippe des Bodenkontaktelements hat dabei den be-

sonderen Vorteil, dass das Bodenkontaktelement da-
durch nicht nur den Kontakt mit dem Verlegeuntergrund
optimiert, sondern auch insgesamt die Erschütterungen
und Vibrationen beim Auf- oder Abfahren auf bzw. vom
Brückenelement verringert, da die Höhe der Auf-
und/oder Abfahrkante verringert wird und dadurch ein
gleichmäßigeres und sanfteres Auffahren und Abfahren
auf bzw. von dem Brückenelement ermöglicht wird.
[0060] Besonders bevorzugt ist die Auffahrlippe so
ausgeführt ist, dass sie in einem am Brückenelement be-
festigten Zustand des Bodenkontaktelements unter dem
Brückenelement hervorragt und eine Auf- und/oder Ab-
fahrkante des Brückenelements verringert, insbesonde-
re die Höhe der Auf- und/oder Abfahrkante verringert.
Dabei ist die Auffahrkante bei Bodenkontaktelementen
mit einem plattenförmigen Grundkörper bevorzugt an
dem Grundkörper angeordnet.
[0061] Bei einem Bodenkontaktelement mit einer win-
kelförmigen Grundplatte kann besonders vorteilhaft vor-
gesehen sein, dass die Auffahrlippe durch einen Über-
gangsabschnitt zwischen einem unteren Schenkel und
einem oberen Schenkel der Grundplatte gebildet wird.
Dadurch kann die Auffahrlippe entsprechend massiv und
damit robust ausgebildet werden. Zudem erlaubt diese
Ausgestaltung die Auffahrlippe in Auf- und/oder Abfahr-
richtung keilförmig auszugestalten, um damit ein gleich-
mäßigeres und sanfteres Auffahren und Abfahren auf
bzw. von dem Brückenelement zu ermöglichen.
[0062] Für Bodenkontaktelemente mit einer winkelför-
migen Grundplatte kann zudem vorgesehen sein, dass
die Haftkrallen zumindest teilweise im Übergangsab-
schnitt zwischen unterem Schenkel der Grundplatte und
oberen Schenkel der Grundplatte angeordnet sind. Die-
se Anordnung kann je nach Beschaffenheit des Verle-
geuntergrunds den Bodenkontakt verbessern.
[0063] Ebenfalls kann besonders vorteilhaft vorgese-
hen sein, dass die Haftkrallen zumindest teilweise auf
einem Kreisbogen der von der Verbindungsfläche abge-
wandten Oberfläche angeordnet sind. Auch dies kann je
nach Verlegeuntergrund zu einem besonders guten Bo-
denkontakt führen.
[0064] Weiter kann für ein Bodenkontaktelement mit
einem winkelförmigen Grundkörper gemäß einer weite-
ren vorteilhaften Ausgestaltung vorgesehen sein, dass
Befestigungsausnehmungen im unteren und/oder im
oberen Schenkel des winkelförmigen Grundkörpers an-
geordnet sind. Damit kann eine besonders leichte und
effektive Befestigung des Bodenkontaktelements an
dem Brückenelement erreicht werden. Dies trifft insbe-
sondere dann zu, wenn die Befestigungsausnehmungen
sowohl im unteren Schenkel als auch im oberen Schen-
kel angeordnet sind.
[0065] Im letztgenannten Fall kann gemäß einer wei-
teren vorteilhaften Ausgestaltung eine besonders siche-
re Befestigung des Bodenkontaktelements an dem Brü-
ckenelement erreicht werden, wenn die in den Befesti-
gungsausnehmungen des Bodenkontaktelements auf-
genommenen Befestigungsmittel miteinander in Kontakt

11 12 



EP 3 299 519 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gebracht werden können. Dazu sieht eine vorteilhafte
Ausgestaltung der Bodenkontaktelemente vor, dass die
Befestigungsausnehmungen im unteren Schenkel und
im oberen Schenkel so ausgestaltet sind, dass die darin
angeordneten oder aufgenommenen Befestigungsmittel
paarweise entlang einer gemeinsamen Achse verlaufen.
[0066] Die Erfindung umfasst ferner ein Brückenele-
ment einer verlegbaren Brücke, welches in einem Auf-
und Abfahrabschnitt auf einer einem Verlegeuntergrund
zugewandten Unterseite ein lösbar angeordnetes Bo-
denkontaktelement aufweist. Dabei sind in vorteilhafter
Weise das Brückenelement und das oder die Bodenkon-
taktelemente gemäß der vorangehend beschriebenen
Ausführungsform ausgestaltet.
[0067] Weitere Vorteile und Einzelheiten der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtungen werden nachfolgend un-
ter Zuhilfenahme der beigefügten, schematische Ausfüh-
rungsbeispiele darstellenden Zeichnungen erläutert wer-
den.
[0068] Darin zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch einen Teil eines erfin-
dungsgemäßes Brückenelements mit einem
daran angeordneten erfindungsgemäßen Bo-
denkontaktelement jeweils in einer ersten
Ausführungsform;

Fig. 2 einen Schnitt durch einen Teil eines erfin-
dungsgemäßes Brückenelements gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform;

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung eines Brü-
ckenelements gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform mit einem daran angeordneten er-
findungsgemäßen Bodenkontaktelement ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform;

Fig. 4 eine Seitenansicht der Darstellung der Fig. 3;

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Bodenkontaktelement ge-
mäß einer dritten Ausführungsform;

Fig. 6 eine perspektivische Darstellung eines Brü-
ckenelements gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform mit einem daran angeordneten er-
findungsgemäßen Bodenkontaktelement ge-
mäß einer vierten Ausführungsform;

Fig. 7 eine Seitenansicht der Darstellung der Fig. 6;

Fig.8 eine perspektivische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Bodenkontaktelements ge-
mäß der ersten Ausführungsform;

Fig. 9 einen Schnitt durch ein Bodenkontaktelement
gemäß der ersten Ausführungsform;

Fig. 10 eine Draufsicht auf das Bodenkontaktelement
der Fig. 8 und 9;

Fig. 11 eine perspektivische Ansicht eines Boden-
kontaktelements gemäß einer fünften Ausfüh-
rungsform; und

Fig. 12 einen Draufsicht auf einen Teil eines erfin-
dungsgemäßes Brückenelements gemäß ei-
ner ersten Ausführungsform.

[0069] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt eines Brückenele-
ments 01 einer verlegbaren Brücke. Insbesondere zeigt
die Fig. 1 einen Auf- und/oder Abfahrabschnitt 02 eines
Brückenelements 01. Das Brückenelement 01 weist in
dem Auf-und/oder Abfahrabschnitt 02 eine im verlegten
Zustand des Brückenelements einem in der Darstellung
der Fig. 1 nicht dargestellten Verlegeuntergrund zuge-
wandte Unterseite 03 auf. Die Unterseite 03 umfasst eine
Aufnahme 04 zur lösbaren Anordnung unterschiedlicher
Bodenkontaktelemente 05.
[0070] Senkrecht zur Zeichenebene können über die
Breite des Brückenelements verteilt noch eine oder meh-
rere weitere Aufnahmen 04 angeordnet sein, die analog
zu der in der Fig. 1 dargestellten Aufnahme 04 ausgebil-
det sein können, so dass an dem Brückenelement 01
mehrere gleiche oder unterschiedliche Bodenkontakte-
lemente angeordnet werden können.
[0071] Die Aufnahme 04 weist zwei Ausnehmungen
09 auf, die zur zumindest teilweisen Aufnahme des Bo-
denkontaktelements 05 dienen. Die Ausnehmungen 09
können dabei in Bereichen senkrecht zur Schnittebene
der Fig.1 zu einer gemeinsamen Ausnehmung verbun-
den sein. Die Ausnehmungen 09 können also als umlau-
fende in sich geschlossene Nut ausgebildet sein. Im
Schnitt der Fig. 1 weisen die Ausnehmungen 09 jeweils
einen Boden 10 auf, der gegenüber der Unterseite 03
des Brückenelements 01 zurückversetzt ist. Dadurch
kann eine platzsparende Anordnung der Bodenkontakt-
elemente 05 erfolgen. Die Aufnahme 04 umfasst zudem
zwei Innengewinde 11, in welche die Befestigungsmittel
12 eingreifen und das Bodenkontaktelement 05 an dem
Brückenelement 01 befestigen.
[0072] Es kann vorgesehen sein, dass senkrecht zur
Schnittebene der Fig. 1 weitere Innengewinde und ent-
sprechende Befestigungsmittel vorgesehen sind. Wie in
der Fig. 1 zu erkennen ist, sind die Innengewinde 11 im
Bereich der Ausnehmungen 09 der Aufnahme 04 ange-
ordnet.
[0073] Weiter umfasst die Aufnahme 04 einen Vor-
sprung 13, der mit einem komplementären Gegenstück
im Bodenkontaktelement 05 in Eingriff steht. Bei dem
komplementären Gegenstück des Bodenkontaktele-
ments 05 handelt es sich um eine Eingriffsausnehmung
14. Im Beispiel der Fig. 1 erfolgt der Eingriff zwischen
dem Brückenelement 01 und dem Bodenkontaktelement
05, insbesondere im Bereich des Vorsprungs 13 und der
Eingriffsausnehmung 14 formschlüssig. Damit wird eine
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genaue Ausrichtung oder eine vordefinierte Ausrichtung
zwischen Bodenkontaktelement 05 und Brückenelement
01 erreicht. Es kann jedoch auch ein gewisses Spiel zwi-
schen dem Vorsprung 13 und der Eingriffsausnehmung
14 vorgesehen sein, um auch bei Verschmutzungen oder
Anhaftungen im Eingriffsbereich noch eine Anordnung
des Bodenkontaktelements 05 am Brückenelement 01
erreichen zu können.
[0074] Wie aus der Fig. 1 hervorgeht, ist dabei der Vor-
sprung 13 so ausgebildet, dass er im Wesentlichen bün-
dig mit der Unterseite 03 des Brückenelements verläuft.
Auch dadurch wird ein besonders kompaktes Brücken-
element erreicht. Der Vorsprung 13 ist dabei zwischen
den beiden Ausnehmungen 09 der Aufnahme ausgebil-
det. Soweit die Ausnehmung 09 als umlaufende Nut aus-
gebildet ist, kann der Vorsprung 13 auch von der Aus-
nehmung 09 umschlossen werden.
[0075] Das Bodenkontaktelement 05 umfasst einen
plattenartigen Grundkörper 15. Der Grundkörper 15
weist eine Verbindungsfläche 16 auf, die zur lösbaren
Anordnung des Bodenkontaktelements 05 an der Auf-
nahme 04 des Brückenelements 01 eingerichtet ist. Die
Verbindungsfläche 16 des Bodenkontaktelements 05
oder des Grundkörpers 15 ist dabei zur lösbaren Anord-
nung an der Aufnahme 04 entsprechend komplementär
zur Aufnahme 04 des Brückenelements 01 ausgebildet.
An der von der Verbindungsfläche 16 abgewandten Seite
des Grundkörpers 15 des Bodenkontaktelements 05 ist
ein Kontaktvermittlungsbereich 17 vorgesehen. Die von
der Verbindungsfläche 16 abgewandte Oberfläche 18
des Kontaktvermittlungsbereichs 17 ist dabei zur Kon-
taktoptimierung an einen Verlegeuntergrund angepasst.
[0076] Im Beispiel der Fig. 1 sind der Kontaktvermitt-
lungsbereich 17 und der Grundkörper 15 einteilig aus ein
und demselben Material hergestellt. Die von der Verbin-
dungsfläche abgewandte Oberfläche 18 des Kontaktver-
mittlungsbereichs 17 ist abschnittsweise profiliert ausge-
bildet und weist eine Mehrzahl von Haftkrallen 19 auf,
welche rippenförmig ausgebildet sind.
[0077] Im Beispiel der Fig. 1 weist sowohl der Grund-
körper 15 als auch der Kontaktvermittlungsbereich 17
des Bodenkontaktelements 05 Befestigungsausneh-
mungen 20 auf, in die die Befestigungsmittel 12 zumin-
dest teilweise aufgenommen sind. Die Befestigungsaus-
nehmungen 20 sind dabei im Bereich der Haftkrallen 19
angeordnet. Wie im Schnitt der Fig. 1 erkenntlich hat die
entsprechende Anordnung der Befestigungsausneh-
mungen 20 dem Vorteil, dass die dem Verlegeuntergrund
zugewandten Enden der Befestigungsmittel 12, also die
Schraubenköpfe 12.1 in einfacher und effektiver Weise
im Bodenkontaktelement 05 versenkt und damit vor Um-
welteinflüssen geschützt werden können. Dadurch wird
auch erreicht, dass die Befestigungsmittel 12 bei Bedarf
wieder gelöst werden können, beispielsweise um ein an-
deres Bodenkontaktelement 05 an dem Brückenelement
01 zu befestigen.
[0078] Weiter erstreckt sich die Eingreifausnehmung
14 durch den Grundkörper 15 und den Kontaktvermitt-

lungsbereich 17. Sie dient zum zumindest teilweisen Ein-
griff in den Vorsprung 13 der Aufnahme 04 des Brücken-
elements 01. Ebenfalls erkenntlich in der Darstellung der
Fig. 1 ist eine an dem Grundkörper 15 des Bodenkon-
taktelements 05 angeordnete Auffahrlippe 21. Die Auf-
fahrlippe 21 ist dabei so ausgeführt, dass sie in dem in
der Fig. 1 dargestellten Zustand eines an dem Brücken-
element 01 befestigten Bodenkontaktelements 05 unter
dem Brückenelement 01 hervorragt und die Auf- oder
Abfahrkante 22 des Brückenelements 01 verringert.
[0079] In der Fig.1 wird deutlich, dass durch die Aus-
gestaltung der Aufnahme 04 und des Bodenkontaktele-
ments 05 der Außenumfang des Brückenelements 01
mit einem daran angeordneten Bodenkontaktelement 05
im Wesentlichen nur durch den nach unten überstehen-
den Teil des Kontaktvermittlungsbereiches 17 vergrößert
wird. Dadurch kann das Brückenelement ohne Probleme
mit einem daran angeordneten Bodenkontaktelement 05
gelagert transportiert und verlegt werden.
[0080] Die Fig. 2 zeigt eine alternative Ausgestaltung
des Brückenelements 01.1. Diese umfasst neben der
Aufnahme 04 auch eine zweite Aufnahme 04.1, welche
auf der dem Verlegeuntergrund abgewandten Seite des
Auf-und/oder Abfahrabschnitts 02 angeordnet ist. Hin-
sichtlich der Anordnung mehrerer zweiter Aufnahmen
04.1 kann vorgesehen sein, dass ebenfalls senkrecht zur
Zeichenebene der Fig. 2 weitere zweite Aufnahmen 04.1
vorgesehen sein können, die gegebenenfalls, wie in dem
Schnitt der Fig. 2 dargestellt über den entsprechenden
Aufnahmen 04 angeordnet sein können. Damit können
an dem Brückenelement wie es in der Fig. 2 skizziert ist
ein oder mehrere gleiche oder unterschiedliche winkel-
förmige Bodenkontaktelemente angeordnet werden, wie
sie mit Bezug auf die Fig. 3 bis 7 noch eingehend be-
schrieben werden.
[0081] Das Brückenelement der Fig. 2 umfasst sowohl
im Bereich der Aufnahme 04 als auch im Bereich einer
zweiten Aufnahme 04.1 Ausnehmungen 09 und 09.1, die
zur zumindest teilweisen Aufnahme eines winkelförmi-
gen Bodenkontaktelements dienen. Damit wird sowohl
auf Seiten des Verlegeuntergrunds als auch auf Seiten
der zum Befahren vorgesehenen, dem Verlegeunter-
grund abgewandten Oberfläche 06 des Auf- und/oder
Abfahrabschnitts 02 des Brückenelements 01.1 eine
platzsparende Anordnung eines Bodenkontaktelements
erreicht. Die Aufnahme 04.1 kann zudem sicherstellen,
dass bei einer Anordnung eines Bodenkontaktelements
an dem Brückenelement 01.1 die zum Befahren be-
stimmte Oberfläche 06 des Auf- und/oder Abfahrab-
schnitts 02 des Brückenelements 01.1 eben verläuft. Da-
zu kann die Aufnahme 04.1 auf die Stärke eines oberen
Schenkels eines winkelförmigen Grundkörpers eines Bo-
denkontaktelements abgestimmt sein.
[0082] Die Aufnahmen 04 und 04.1 umfassen dabei je
ein Innengewinde 11, mit denen eine Befestigung des
Bodenkontaktelements an dem Brückenelement 01 über
in der Fig. 2 nicht dargestellte Befestigungsmittel erfol-
gen kann. Alternativ zu einer Ausgestaltung als Innen-
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oder Außengewinde 11 können auch andere Befesti-
gungsaufnahmen vorgesehen sein. Beispielsweise kann
die Befestigung durch Einhaken erfolgen, wobei die Be-
festigungsmittel entsprechende Haken aufweisen und
Befestigungsaufnahmen anstelle der Innengewinde 11
eine komplementäre Form aufweisen, so dass ein Hin-
tergreifen mittels der Haken der Befestigungsmittel statt-
finden kann.
[0083] Die Fig 3 zeigt ein Brückenelement 01.1 und
dessen Auf- und/oder Abfahrabschnitt 02. Die zu befah-
rende Oberfläche ist in der Fig. 3 nicht dargestellt. Viel-
mehr ist eine seitliche Begrenzung 07 der zu befahren-
den Oberfläche erkennbar. An dem Brückenelement
01.1 ist in der Nähe der seitlichen Begrenzung 07 eine
Bodenkontaktelement 05.1 angeordnet. Das Bodenkon-
taktelement 05.1 umfasst einen winkelförmigen Grund-
körper 15. 1 mit einer in der Fig. 3 nicht dargestellten
winkelförmigen Verbindungsfläche. Der Grundkörper
15.1 umfasst einen unteren Schenkel 23, der in einen
Übergangsabschnitt 24 übergeht, der seinerseits in ei-
nen oberen Schenkel 25 übergeht. Im Übergangsab-
schnitt 24 ist auf einer von der Verbindungsfläche abge-
wandten Seite ein Kontaktvermittlungsbereich 17.1 aus-
gebildet. Im Kontaktvermittlungsbereich 17. 1 sind Haft-
krallen 19 ausgebildet, die auf einem Kreisbogen auf der
von der Verbindungsfläche abgewandten Oberfläche
18.1 ausgebildet sind und zudem zumindest teilweise im
Übergangabschnitt 24 angeordnet sind.
[0084] Im unteren Schenkel 23 des Bodenkontaktele-
ments 5.1 sind zwei Befestigungsausnehmungen 20 vor-
gesehen, in denen ein Befestigungsmittel 12 angeordnet
ist. Die Befestigungsmittel 12 können als Schraubbolzen
ausgestaltet sein.
[0085] In der Fig. 4 ist eine Seitenansicht des Brücken-
elements 01.1 und des Bodenkontaktelements 05.1 der
Fig. 3 dargestellt. Wie aus der Seitenansicht erkennbar
bildet der Übergangsabschnitt 24 zwischen dem unteren
Schenkel und dem oberen Schenkel 25 des winkelförmi-
gen Grundkörpers 15.1 eine Auffahrlippe 21.1 aus, die
im verlegten Zustand des Brückenelements 01.1 das
Auf- und/oder Abfahren auf oder von dem Brückenele-
ment 01.1 erleichtert. Das bedeutet auch, dass durch die
Auffahrlippe 21.1 die Auf-und/oder Abfahrkante 22 des
Brückenelements 01.1 vor Beschädigungen geschützt
wird. Zudem ist dargestellt, dass die zu befahrende Ober-
fläche 06 ebenmäßig mit dem oberen Schenkel 25 des
winkelförmigen Grundkörpers 15.1 abschließt, was
durch die entsprechende Dimensionierung der in der Fig.
4 nicht dargestellten Ausnehmung 09.1 der zweiten Auf-
nahme 04 erreicht wird.
[0086] Ebenfalls sind in der Fig. 4 die an sich aus der
Seitenansicht nicht erkennbaren Teile der Befestigungs-
mittel 12 dargestellt. Die Befestigungsmittel 12 verlaufen
also von Befestigungsausnehmungen 20 im unteren
Schenkel und im oberen Schenkel 25 ausgehend in das
Innere des Brückenelements 01.1 herein.
[0087] Fig. 5 zeigt ein Bodenkontaktelement 05.1 mit
einem winkelförmigen Grundkörper 15.1, welches in vie-

len Merkmalen mit dem Bodenkontaktelement der Fig. 3
und 4 übereinstimmt. Auf diese Merkmale soll nicht er-
neut eingegangen werden, wenngleich entsprechende
Bezugszeichen zur Verdeutlichung der technischen
Merkmale auch in der Fig. 5 wiedergegeben sind. Im Ge-
gensatz zu den Darstellungen der Fig. 3 und 4 ist jedoch
in der Fig. 5 die Verbindungsfläche 16.1 des winkelför-
migen Grundkörpers teilweise erkennbar. Mit der Ver-
bindungsfläche 16.1 kommt das Bodenkontaktelement
05.1 mit der Aufnahme und der zweiten Aufnahme des
Brückenelements, wie es beispielsweise in Fig. 2 skiz-
ziert ist, zur Anlage. In der Fig. 5 ist auch zu sehen, dass
das Bodenkontaktelement 05.1 im oberen Schenkel 25
des Grundkörpers 15.1 zwei Befestigungsausnehmun-
gen 20.3 aufweist. Darin sind die Befestigungsmittel 12.2
angeordnet, die mit weiteren Befestigungsmitteln 12.3,
die in nicht dargestellten Befestigungsausnehmungen 20
im unteren Schenkel 23 eingebracht sind, paarweise ent-
lang einer gemeinsamen Achse A verlaufen und so im
Kopplungsabschnitt 26 miteinander im Eingriff stehen.
[0088] Die Brückenelemente 01.1 der Fig. 6 und 7 glei-
chen weitestgehend denen der Fig. 3 und 4. Auch der
winkelförmige Grundkörper 15.1 des Bodenkontaktele-
ments 05.1 ist mit dem unteren Schenkel 23, dem Über-
gangsabschnitt 24 und dem oberen Schenkel 25 sowie
mit den Befestigungsausnehmungen 20, weitestgehend
identisch zu dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3 und 4
ausgeführt. Doch der Kontaktvermittlungsbereich 17.1
des Bodenkontaktelements 05.1 ist deutlich anders aus-
gestaltet. Er besteht aus einem vom Grundkörper 15.1
verschieden Material, beispielsweise Hartgummi, und
weist keine Haftkrallen auf. Stattdessen ist die von der
Verbindungsfläche abgewandte Oberfläche 18.1 glatt
ausgestaltet und erstreckt sich sowohl über einen Teil
des unteren Schenkels 23 als auch über einen Teil des
Übergangsabschnitts 24.
[0089] Fig. 8 zeigt das Bodenkontaktelement 05 der
Fig. 1 ohne den entsprechenden Ausschnitt des Brü-
ckenelements 01. Die perspektivische Ansicht zeigt un-
ter anderem die Verbindungsfläche 16 des plattenartigen
Grundkörpers 15, die Befestigungsausnehmungen 20
des Grundkörpers 15 und den Kontaktvermittlungsbe-
reich 17, der im Beispiel der Fig. 8 ebenfalls einteilig mit
dem Grundkörper 15 ausgebildet ist. Ebenfalls darge-
stellt ist die Eingreifausnehmung 14, die sich sowohl
durch den Grundkörper 15 als auch durch den Kontakt-
vermittlungsbereich 17 erstreckt. In der perspektivischen
Darstellung der Fig. 2 ist zudem die Auffahrlippe 21 des
Bodenkontaktelements 05 deutlich zu erkennen. Der
Kontaktvermittlungsbereich 17 weist auf einer von der
Verbindungsfläche 16 abgewandten Oberfläche 18 eine
Profilierung auf, die eine Mehrzahl von Haftkrallen 19
ausbildet, welche sich rippenförmig über die gesamte
Breite B des Kontaktvermittlungsbereiches 17 erstre-
cken.
[0090] In der Fig. 8 ist gezeigt, dass die Befestigungs-
ausnehmungen 20 in mehreren Reihen, insbesondere in
drei Reihen angeordnet sind. Dabei sind zwei Reihen
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seitlich der Eingriffsausnehmung 14 angeordnet. Eine
weitere Reihe ist zentral im mittleren Bereich der Ein-
griffsausnehmung 14 angeordnet.
[0091] In der Schnittdarstellung der Fig. 9 ist ebenfalls
das Bodenkontaktelement 05 in der ersten Ausführungs-
form der Fig. 1 und 8 dargestellt. Dieses weist im Bereich
der Haftkrallen 19 die Befestigungsausnehmungen 20
auf, wobei ein erster Abschnitt 20.1 der Befestigungs-
ausnehmung 20 im Wesentlichen im Bereich des Grund-
körpers 15 des Bodenkontaktelements 05 angeordnet ist
und ein zweiter Abschnitt 20.2 der Befestigungsausneh-
mung 20 im Bereich des Kontaktvermittlungsbereiches
17 des Bodenkontaktelements 05 ausgebildet ist. Wie in
der Fig. 9 dargestellt, sind die Abschnitte 20.1 und 20.2
der Befestigungsausnehmung 20 so angeordnet, dass
die Befestigungsausnehmung 20 im Bereich der Haft-
krallen 19 angeordnet ist oder verläuft. Dies hat den Vor-
teil, dass, wie auch aus Fig. 1 ersichtlich, die in der Fig.
9 nicht dargestellten Befestigungsmittel 12 bodenseitig
nicht über das Bodenkontaktelement 05 hervorstehen.
Damit sind die Befestigungsmittel 12 besonders gut vor
Verschleiß geschützt.
[0092] Ebenfalls zeigt die Schnittdarstellung der Fig. 9
die am Grundkörper 15 des Bodenkontaktelements 05
angeordnete Auffahrlippe 21. Außerdem umfasst das
Bodenkontaktelement 05 der Fig. 9 eine Eingreifausneh-
mung 14, die sich im Bereich zwischen zwei Haftkrallen
19 über den Grundkörper 15 sowie den Kontaktvermitt-
lungsbereich 17 des Bodenkontaktelements 05 von der
Verbindungsfläche 16 zu der von der Verbindungsfläche
abgewandten Oberfläche 18 erstreckt.
[0093] In der Draufsicht auf das Bodenkontaktelement
05 der Fig. 10 sind ebenfalls die Verbindungsfläche 16,
die von der Verbindungsfläche 16 aus in den Grundkör-
per 15 verlaufenden Abschnitte der Befestigungsaus-
nehmungen 20 sowie die Eingreifausnehmung 14 dar-
gestellt. Außerdem ist die Auffahrlippe 21 kenntlich ge-
macht.
[0094] Die Fig. 11 zeigt ein Bodenkontaktelement 05
gemäß einer fünften Ausführungsform, bei dem die von
der Verbindungsfläche 16 abgewandte Oberfläche 18
des Kontaktvermittlungsbereichs 17 eben ausgeführt ist.
Der Grundkörper 15 und der Kontaktvermittlungsbereich
17 sind ebenfalls einteilig, beispielsweise aus einem
Hartgummi gefertigt. Damit eignet sich das Bodenkon-
taktelement 05 gemäß der fünften Ausführungsform ins-
besondere für die Kontaktoptimierung zwischen einem
Verlegeuntergrund und einem Brückenelement bei ei-
nem verdichteten, insbesondere asphaltierten Verle-
geuntergrund. Das Bodenkontaktelement 05 der Fig. 11
umfasst keine Auffahrlippe. Die Ausführungsform der
Fig. 11 eignet sich ebenfalls auch als Blindkörper, zur
Abdeckung und zum Schutz der Aufnahme(n) der Brü-
ckenelemente. Dazu kann auch ein anderes Material,
beispielsweise Metall Verwendung finden.
[0095] Die Fig. 12 zeigt eine Draufsicht auf einen Auf-
und/oder Abfahrabschnitt 02 eines Brückenelements 01.
Dabei umfasst der Auf- und/oder Abfahrabschnitt 02 drei

Aufnahmen 04, die auf einer in der Fig. 12 nicht darge-
stellten Unterseite des Brückenelements angeordnet
sind.
[0096] Die Aufnahmen 04 sind nebeneinander ange-
ordnet und erlauben die Anordnung von drei in der Fig.
12 ebenfalls nicht dargestellten Bodenkontaktelemen-
ten. In der Darstellung der Fig. 12 sind die Aufnahmen
asymmetrisch über die Breite des Auf- und/oder Abfahr-
abschnitts 02 des Brückenelements 01 verteilt. Dies kann
besondere Vorteile für das maschinelle Verlegen der
Brückenelemente haben. Auch eine andere Anzahl und
eine andere Anordnung der Aufnahmen 04 auf dem Auf-
und/oder Abfahrabschnitt 02 sind denkbar. Die Aufnah-
men 04 sind dabei identisch ausgestaltet, so dass unter-
schiedliche Bodenkontaktelemente daran angeordnet
werden können.

Bezugszeichen:

[0097]

01 Brückenelement
01.1 Brückenelement
02 Auf- und/oder Abfahrabschnitt
03 Unterseite
04 Aufnahme
04.1 zweite Aufnahme
05 Bodenkontaktelement
05.1 winkelförmiges Bodenkontaktelement
06 befahrbare Oberfläche
07 Begrenzung
08 Auf- und Abfahrrichtung
09 Ausnehmung
09.1 Ausnehmung
10 Boden
11 Innengewinde
12 Befestigungsmittel
12.1 Schraubenkopf
12.2 Befestigungsmittel
12.3 Befestigungsmittel
13 Vorsprung
14 Eingriffsausnehmung
15 Grundkörper
15.1 winkelförmiger Grundkörper
16 Verbindungsfläche
16.1 winkelförmige Verbindungsfläche
17 Kontaktvermittlungsbereich
17.1 Kontaktvermittlungsbereich
18 Oberfläche (von der Verbindungsfläche abge-

wandt)
18.1 Oberfläche (von der Verbindungsfläche abge-

wandt)
19 Haftkralle
20 Befestigungsausnehmung
20.1 erster Abschnitt
20.2 zweiter Abschnitt
20.3 Befestigungsausnehmung
21 Auffahrlippe
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21.1 Auffahrlippe
22 Auf- und Abfahrkante
23 unterer Schenkel
24 Übergangsabschnitt
25 oberer Schenkel

B Breite
A Achse

Patentansprüche

1. Brückenelement einer verlegbaren Brücke mit zu-
mindest einem Bodenkontaktelement (05), welches
an zumindest einer Aufnahme (04) des Brückenele-
ments (01) angeordnet ist und welches einen zu ei-
nem Verlegeuntergrund gerichteten Kontaktvermitt-
lungsbereich (17, 17.1) aufweist, wobei
der Kontaktvermittlungsbereich (17, 17.1) des zu-
mindest einen Bodenkontaktelements (05, 5.1) eine
zumindest abschnittsweise profilierte Oberfläche
(18, 18.1) und/oder eine Oberflächenstruktur mit op-
timierter Haftwirkung aufweist, wobei
die Aufnahme (04) einen Vorsprung (13) aufweist,
der zum Eingriff in ein entsprechendes Gegenstück
in dem Bodenkontaktelement (05, 05.1) eingerichtet
ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahme (04) zumindest eine Ausneh-
mung (09) zur zumindest teilweisen Aufnahme des
Bodenkontaktelements (05, 05.1) aufweist, wobei
die Ausnehmung (09) einen Boden (10) aufweist,
der gegenüber der Unterseite (03) des Brückenele-
ments (01) zurückversetzt ist.

2. Brückenelement nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Brückenelement mehrere Bodenkontakt-
elemente (05) aufweist, die wechselbar an der Auf-
nahme (04) des Brückenelements (01) angeordnet
werden können.

3. Brückenelement nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Brückenelement einen Auf- und/oder Ab-
fahrabschnitt (02) aufweist, der auf einer dem Ver-
legeuntergrund zugewandten Unterseite (03) die zu-
mindest eine Aufnahme (04) aufweist, wobei die zu-
mindest eine Aufnahme (04) zur lösbaren Anord-
nung unterschiedlicher Bodenkontaktelemente (05,
05.1) ausgebildet ist.

4. Brückenelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Vorsprung (13) in Auf- und Abfahrrichtung
(08) zwischen zwei Ausnehmungen (09) angeordnet
ist.

5. Brückenelement nach einem der Ansprüche 3 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine dem Verlegeuntergrund abgewandte Sei-
te des Auf-und/oder Abfahrabschnitts (02) eine zwei-
te Aufnahme (04.1) zur Anordnung eines winkelför-
migen Bodenkontaktelements (05.1) aufweist.

6. Brückenelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei das Bodenkontaktelement (5) einen Grund-
körper (15, 15.1) mit einer Verbindungsfläche (16,
16.1) zur Anordnung des Bodenkontaktelements
(05, 05.1) an einer Aufnahme (04) eines Brückene-
lements (01) aufweist und wobei das Bodenkontak-
telement (5) einen zu einem Verlegeuntergrund ge-
richteten Kontaktvermittlungsbereich (17, 17.1), der
eine zumindest abschnittsweise profilierte Oberflä-
che (18, 18.1) und/oder eine Oberflächenstruktur mit
optimierter Haftwirkung aufweist.

7. Brückenelement nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Grundkörper (15.1) winkelförmig mit einer
winkelförmigen Verbindungsfläche (16.1) zur Anord-
nung des Bodenkontaktelements (05.1) an einer
Aufnahme (04) und einer zweiten Aufnahme (04.1)
eines Brückenelements (01) ausgebildet ist.

8. Brückenelement nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungsfläche (16, 16.1) des Grund-
körpers (15, 15.1) zur lösbaren Anordnung des Bo-
denkontaktelements (05) an zumindest der Aufnah-
me (04) eines Brückenelements (01) ausgebildet ist.

9. Brückenelement nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Material und/oder die Oberfläche (18,
18.1) des Kontaktvermittlungsbereichs (17, 17.1) zur
Kontaktoptimierung an einen Verlegeuntergrund an-
gepasst ist.

10. Brückenelement nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die profilierte Oberfläche (18, 18.1) des Kon-
taktvermittlungsbereichs (17, 17.1) Haftkrallen (19)
aufweist, die insbesondere rippenförmig ausgebildet
sind.

11. Brückenelement nach einem der Ansprüche 6 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die von der Verbindungsfläche (16) abgewand-
te Oberfläche (18) des Kontaktvermittlungsbereichs
(17) eben ausgeführt ist.

12. Brückenelement nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Haftkrallen (19) sich über die gesamte Brei-
te (B) des Kontaktvermittlungsbereiches (17, 17.1)
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erstrecken.

13. Brückenelement nach einem der Ansprüche 6 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Grundkörper (15) und/oder der Kontakt-
vermittlungsbereich (17) eine Eingreifausnehmung
(14) aufweist, die zur zumindest teilweisen Eingriff
eines Vorsprungs (13) einer Aufnahme (04) eines
Brückenelements (01) eingerichtet ist.

Claims

1. Bridge element of a portable bridge with at least one
ground contact element (05), which is arranged on
at least one attachment (04) of the bridge element
(01) and which has a contact making region (17,
17.1) facing towards an installation base, wherein
the contact making region (17, 17.1) of at the least
one ground contact element (05, 5.1) has a surface
(18, 18.1) that is at least partially profiled and/or a
surface structure with an optimized adhesion effect,
wherein
the attachment (04) has a protrusion (13) which is
set up for engagement in a corresponding counter-
part in the ground contact element (05, 05.1), char-
acterized in that
the attachment (04) has at least one recess (09) for
at least partial accommodation of the ground contact
element (05, 05.1), wherein the recess (09) has a
bottom (10) which is reset relative to the underside
(03) of the bridge element (01).

2. Bridge element according to Claim 1,
characterized in that
the bridge element has multiple ground contact ele-
ments (05) which can be interchangeably arranged
on the attachment (04) of the bridge element (01).

3. Bridge element according to Claim 1 or 2,
characterized in that
the bridge element has an ascent and/or descent
section (02), which has the at least one attachment
(04) on an underside (03) facing the installation base,
wherein the at least one attachment (04) is designed
for the detachable arrangement of different ground
contact elements (05, 05.1).

4. Bridge element according to any one of the preced-
ing claims,
characterized in that
the protrusion (13) is arranged between two recess-
es (09) in the ascent and descent direction (08).

5. Bridge element according to any one of Claims 3 to
4, characterized in that a side of the ascent and/or
descent section (02) which is facing away from the
installation base has a second attachment (04.1) for

the arrangement of an angular ground contact ele-
ment (05.1).

6. Bridge element according to any one of Claims 1 to
5, wherein the ground contact element (5) has a base
body (15, 15.1) with a connecting surface (16, 16.1)
for the arrangement of the ground contact element
(05, 05.1) on an attachment (04) of a bridge element
(01) and wherein the ground contact element (5) has
a contact making region (17, 17.1) facing an instal-
lation base, which has an at least partially profiled
surface (18, 18.1) and/or a surface structure with an
optimized adhesive effect.

7. Bridge element according to Claim 6,
characterized in that
the base body (15.1) is angular with an angular con-
necting surface (16.1) for the arrangement of the
ground contact element (05.1) on an attachment (04)
and a second attachment (04.1) of a bridge element
(01).

8. Bridge element according to claim 6 or 7,
characterized in that,
the connecting surface (16, 16.1) of the base body
(15, 15.1) is designed for detachable arrangement
of the ground contact element (05) on at least the
attachment (04) of a bridge element (01).

9. Bridge element according to any one of Claims 6 to 8,
characterized in that
the material and/or the surface (18, 18.1) of the con-
tact making region (17, 17.1) is adapted for contact
optimization on an installation base.

10. Bridge element according to any one of Claims 6 to 9,
characterized in that
the profiled surface (18, 18.1) of the contact making
region (17, 17.1) has adhesion claws (19) which are
in particular rib-shaped.

11. Bridge element according to any one of claims 6 to
10,
characterized in that
the surface (18) of the contact making region (17)
facing away from the connecting surface (16) is of a
planar form.

12. Bridge element according to claim 11,
characterized in that,
the adhesive claws (19) extend over the entire width
(B) of the contact making region (17, 17.1).

13. Bridge element according to any one of Claims 6 to
12,
characterized in that,
the base body (15) and/or the contact making region
(17) has an engagement recess (14) which is set up
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for the at least partial engagement of a protrusion
(13) of an attachment (04) of a bridge element (01).

Revendications

1. Elément de pontage d’un pont à poser, doté d’au
moins un élément de contact au sol (05) qui est dis-
posé au niveau d’au moins un logement (04) de l’élé-
ment de pontage (01) et qui présente une zone d’éta-
blissement de contact (17, 17.1) tournée vers un ter-
rain de pose, dans lequel la zone d’établissement
de contact (17, 17.1) du au moins un élément de
contact au sol (05, 5.1) présente une surface (18,
18.1) profilée au moins par endroits, et/ou une struc-
ture de surface à adhérence optimisée, dans lequel
le logement (04) présente une saillie (13) qui est
aménagée pour venir en prise avec un pendant dans
l’élément de contact au sol (05, 05.1), caractérisé
en ce que le logement (04) présente au moins un
évidement (09) pour recevoir au moins en partie
l’élément de contact au sol (05, 05.1), l’évidement
(09) présentant un fond (10) placé en retrait par rap-
port à la face inférieure (03) de l’élément de pontage
(01).

2. Elément de pontage selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que l’élément de pontage présente plu-
sieurs éléments de contact au sol (05) qui peuvent
être disposés de manière échangeable au niveau du
logement (04) de l’élément de pontage (01).

3. Elément de pontage selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que l’élément de pontage pré-
sente un tronçon de montée et/ou de descente (02)
qui présente sur la face inférieure (03), tournée vers
le terrain de pose, ledit au moins un logement (04),
ledit au moins un logement (04) étant réalisé pour la
disposition amovible de différents éléments de con-
tact au sol (05, 05.1).

4. Elément de pontage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la saillie (13) est disposée entre deux évidements
(09) dans le sens de la montée et dans le sens de
la descente (08).

5. Elément de pontage selon l’une quelconque des re-
vendications 3 à 4, caractérisé en ce qu’une face
du tronçon de montée et/ou de descente (02), dé-
tournée du terrain de pose, présente un deuxième
logement (04.1) pour la disposition d’un élément de
contact au sol angulaire (05.1).

6. Elément de pontage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5, dans lequel l’élément de contact
au sol (5) présente un corps de base (15, 15.1) doté
d’une surface de raccordement (16, 16.1) pour la

disposition de l’élément de contact au sol (05, 05.1)
au niveau d’un logement (04) d’un élément de pon-
tage (01), et dans lequel l’élément de contact au sol
(5) présente une zone d’établissement de contact
(17, 17.1), tournée vers un terrain de pose, qui pré-
sente une surface (18, 18.1) profilée au moins par
endroits et/ou une structure de surface à adhérence
optimisée.

7. Elément de pontage selon la revendication 6, carac-
térisé en ce que le corps de base (15.1) est réalisé
de manière angulaire avec une surface de raccor-
dement angulaire (16.1) pour la disposition de l’élé-
ment de contact au sol (05.1) au niveau d’un loge-
ment (04) et d’un deuxième logement (04.1) d’un
élément de pontage (01).

8. Elément de pontage selon la revendication 6 ou 7,
caractérisé en ce que la surface de raccordement
(16, 16.1) du corps de base (15, 15.1) est réalisée
pour la disposition de l’élément de contact au sol
(05) au niveau au moins du logement (04) d’un élé-
ment de pontage (01).

9. Elément de pontage selon l’une quelconque des re-
vendications 6 à 8, caractérisé en ce que le maté-
riau et/ou la surface (18, 18.1) de la zone d’établis-
sement de contact (17, 17.1) est adaptée pour opti-
miser le contact avec un terrain de pose.

10. Elément de pontage selon l’une quelconque des re-
vendications 6 à 9, caractérisé en ce que la surface
profilée (18, 18.1) de la zone d’établissement de con-
tact (17, 17.1) présente des crampons d’adhérence
(19) qui sont réalisés en particulier en forme de ner-
vures.

11. Elément de pontage selon l’une quelconque des re-
vendications 6 à 10, caractérisé en ce que la sur-
face (18), détournée de la surface de raccordement
(16), de la zone d’établissement de contact (17) est
de configuration plane.

12. Elément de pontage selon la revendication 11, ca-
ractérisé en ce que les crampons d’adhérence (19)
s’étendent sur toute la largeur (B) de la zone d’éta-
blissement de contact (17, 17.1).

13. Elément de pontage selon l’une quelconque des re-
vendications 6 à 12, caractérisé en ce que le corps
de base (15) et/ou la zone d’établissement de con-
tact (17) présentent un évidement de mise en prise
(14) qui est aménagé pour la mise en prise au moins
partielle d’une saillie (13) d’un logement (04) d’un
élément de pontage (01).
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